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Aufgrund des § z>4 Abs. 4 und 5 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom ü. Dezember 1986 (BGBl. 3. h. F'B'53) , zuletzt geändert durch 
Ai-iikel 1 des Invest it ionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes 
vom c;^. April 1993 (BGBl. 1 S. 466)* wird nach Beschlußfassung 
durch die Stadtverordnetenversaram1ung vom 09.11.1993 und mit 
Genehmigung des Landrates des Landkreises folgende Satzung 
für das Gebiet Ortsteil Neuhof der Stadt Penzlin erlassen» 
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§ 1 
Räum Iioher Geltungsbereich 

Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil (§ 34 BauGB) umfaßt das 
Gebiet, das innerhalb des in der Karte eingezeichneten 
Ge 11 ungsbere i ches liegt. 
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Grenze des räumlichen Geltungs
bereichs nach § S Abs. 7 BauGB 

offene Bauweise 

nur Einzel- u. Doppelhäuser 
zulässig 

Zahl der Vollgeschosse als 
Höchstmaß nach § 9 Abs. 1 Nr.1 
BauGB u, .§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

Umgrenzung von Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen u. Sträuchern 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

.3L3L- Nachr-±ch-bl -i ,gJhije 

A/lAAAAAAAAf Wasserschutzzone 

Hauptversorgungsleitung Wasser 

übernahm 

Rechtsgrundlage 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der Bekannt machung und der Bekanntmachung 
der Genehm i gung des Land rat es des Landkreises Mtlrilz in Kraft. 
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2. 

§ 2 Abs. 2 und § 21 Abs. 3 der 
Kommunalverfassung vom 17.5.1990 
(GBl. I S. :5) 

Baugesetzbuch in der Fassung vom 
8.12.1986 (BGBl. I S, 2253, zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Invest!-

tiunserleichterungs- u. Wohnbauland-
gesetz vom^ 22. 4. 1993 (BGBl. I S. 466 1 
La*de,sbcu*o>-cl*ur9 MY( Lftâ O M-V) yow Zt-W. 71994* ( GVO Bl, M-V .5.548) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.1.1990 (BGBl. I S. 132) 

Planzeichenverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl.1991 I S. 58) 

Krüppelwalmdach I pack Sfe Itos./I Nn 
I L&xmO M-V 

Hauptgebäude 
Dachform - Satteldach oder 

J 
Dachneigung mind. 38° 
Unbebaute, unbefestigte Teile 
des Grundstücks sind zu begrünen. 
Für Bäume u. Sträucher sind ein
heimische Pflanzen einzusetzen. 
Die Anpflanzencfen sind dauerhaft 
zu erhalten ( 39 ilbs./l Nr 35a, 45ou6£>) hoch Nr.4 h-V 
Wenn während der Erdarbeiten Funde 
oder auffallj er e Bodenverfärbungen 
entdeckt wercen ist das Landesamt 
für Bodendenk malpflege zu. benach
richtigen. 
Bei Fctdecker. kontaminierter 
r läciJcn ist das STAUN zu informieren. 
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1. Die Stadtverordnetenversammlung Penzlin bat btt. 25. 05. 1993 der. 
Entwurf der Satzung mit Begründung beschlossen und zur Aus
legung bestimmt. 

Penzlin, den 26.05.1993 

Der Bürgermeister 

Die Satzung über 
wurde am y/9 3 3 
schlossen. Die Begiündung zur 

den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Neuhof 
von der Stadtverordnetenversammlung be-

+-D w u j - u a ^ . . .  ~ . . ^ . z u n g  w u r d e  m i t  B e s c h l u ß  d e r  
Stadtverordnetenversammlung vom 3 3 3 gebilligt. 
"D'.t âd+verh-et̂ o a*n 2.̂ .05.9t fcihem trßwjtMdi* ĉ̂ LCT̂  die ̂ OLÛ I sdnun qe(â fc 

Penzlin, den 3 3 ?6N2fn^\. / -

Der Bürgermeister 

2. Die berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 
vom 21.12.1992 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden. 

Penzlin, den 22.12.1992 

Der Bürgermeister 

7. Die Genehmigung der Satzung wurde mit Verfügung des Landrates 
IV6t. B. 33. 04 des Landkreises Waren am OL CiL ̂ $4-

,̂ vT~nT> 
Penzlin, den OA. A4. 4394-

AZ erteilt. 

Der Bürgermeister 

3. Der Entwurf der Sa 
vom 05.07.1993 bis 
Montag - Mittwoch 
Donnerstag 
F reitag 
öffentlich ausgele 
Hinweis, daß Beden 
frist von jederman 
bracht werden könn 
bekannt gemacht wo 

tzung und die Begründung haben in der Zeit 
zum 05.08.1993 während folgender Zeiten 
von 7.00 - 12. 00 und 13.00 - 16.00 Uhr 
von 7.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 
von 7.00 - 12.00 Uhr 
gen. Die Öffentliche Auslegung ist mit dem 
ken und Anregungen während der Ausleaungs-
n schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
en, am 28.06.1993 im Penzliner Amtsanzeiger 
irden. 

Penzlin, den 06.08.1993 

Der Bürgermeister 

4. Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange am geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden. 

Penzlin, den /7i9,/l4, //3 3 Z 

\ * * 

Der Bürgermeister 

\>KREV 

5. Der katastermäßige Bestand am üZ OZ Jwird als richtig 
bescheinigt. 

k'ß.Cft-J.., den Ol-C? 
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8. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Penzlin, den OH. A4. 4934-

. . . . . 
Der Bürgermeister 

Die Erteilung der Genehmigung des Satzung sowie die Stelle, bei 
der die Satzung auf Dauer während der Dienststunden von jeder
mann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu er
halten ist, sind am 1%. 40. 43S4- im Penzliner Amtsanzeiger und 
durch Aushang: in der Zeit vom 43. ̂0- >4S34- bis zum A%. A4. AG 54-
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften (ä 215 BauGB) hingewiesen worden. 
Die Satzung ist am 4%,A4. /tS9M- in Kraft getreten. 

Penzlin, den 4X./M. 4934" 

Der Bürgermeister 
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10. Bekanntmachung der Stadt Penzlin 
Rückwirkende Bekanntmachung der Klarstellung; 
Der Satzungsbeschluss wurde am 28.10.1994 im Per 

X> 

- und Abrundungssatzung des Ortsteils Neuhof 
diner Amtsanzeiger und vom 19.10.- 18.11.1994 öffentlich 

bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung war fehlerhaft. Zur Heilung dieses Verfahrensfehlers wird die Klarstellungs 
und Abrundungssatzung des Ortsteils Neuhof rückwirkend zum 19 11 1994 in Kraft gesetzt. Die rückwirkende 
Bekanntmachung erfolgte am 05.03.2012 in der „Havelquelle": (amtliches Mitteilungsblatt des Amtes Penzliner Land). 

Penzlin, den 08.03.2012 
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